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Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 
 
Art. 1 Anwendungsbereich, Begriffsbe-
stimmungen 
 
(1) Dieses Gesetz ist Grundlage für die Ent-
wicklung, Förderung und Veranstaltung von 
Rundfunk, die Durchführung von Pilotpro-
jekten und Betriebsversuchen nach dem 
Vierten Abschnitt sowie für die Weiterver-
breitung von Rundfunkprogrammen und 
Telemedien in Kabelanlagen in Bayern. 
 
(2) 1Rundfunk ist die für die Allgemeinheit 
bestimmte Veranstaltung und Verbreitung 
von Darbietungen aller Art in Wort, in Ton 
und in Bild unter Benutzung elektromagneti-
scher Schwingungen ohne Verbindungslei-
tung oder längs oder mittels eines Leiters. 
2Der Begriff schließt Darbietungen ein, die 
verschlüsselt verbreitet werden oder gegen 
besonderes Entgelt empfangbar sind. 3Nicht 
unter den Begriff fällt die Verbreitung von 
Darbietungen, die sich auf ein Gebäude oder 
einen zusammengehörigen Gebäudekomplex 
beschränken und in einem funktionellen Zu-
sammenhang mit den dort zu erfüllenden 
Aufgaben stehen. 
 
(3) Für den Bayerischen Rundfunk, das 
Zweite Deutsche Fernsehen und andere 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
findet dieses Gesetz nur Anwendung, soweit 
dies ausdrücklich bestimmt ist. 
 
(4) Die Begriffsbestimmungen des § 2 Abs. 
2 des Rundfunkstaatsvertrags gelten auch 
für die Anwendung dieses Gesetzes. 
 
Art. 2 Öffentlich-rechtliche Trägerschaft, 
Organisation, Weiterverbreitung 
 
(1) Rundfunk im Rahmen dieses Gesetzes 
wird in öffentlicher Verantwortung und in 
öffentlich-rechtlicher Trägerschaft der Baye-
rischen Landeszentrale für neue Medien 
(Landeszentrale) betrieben. 
 
(2) 1Im Rahmen dieses Gesetzes organisiert 
die Landeszentrale Rundfunkprogramme aus 
von Rundfunkanbietern (Anbieter) gestal-
teten Beiträgen. ²Dabei ist auf eine qualität-
volle Programmgestaltung hinzuwirken. 
 
(3) Die Landeszentrale regelt nach Maßgabe 
des Sechsten Abschnitts die Weiterverbrei-
tung von Rundfunkprogrammen und Tele-
medien in Kabelanlagen. 
 

Art. 3 Programme 
 
(1) Die der Landeszentrale zugeordneten 
drahtlosen Fernsehfrequenzen werden zur 
Verbreitung bundesweiter, landesweiter und 
regionaler oder lokaler Programme genutzt. 
 
(2) 1Die der Landeszentrale zugeordneten 
drahtlosen UKW-Hörfunkfrequenzen wer-
den für eine landesweite Hörfunksenderkette 
und für lokale oder regionale Hörfunkpro-
gramme genutzt. 2Darüber hinaus kann die 
Landeszentrale drahtlose UKW-Hörfunk-
frequenzen für die Verbreitung von Hör-
funkprogrammen vorsehen, die zur landes-
weiten oder bundesweiten Verbreitung über 
Satellit oder in Breitbandkabelnetzen be-
stimmt sind. 
 
(3) 1In den beiden bundesweit verbreiteten 
reichweitenstärksten Fernsehvollprogram-
men sind unabhängig von der Art ihrer Ver-
breitung im Rahmen der technischen Mög-
lichkeiten landesweite und regionale oder 
lokale Fensterprogramme zu schalten, deren 
Finanzierung durch die Anbieter der bun-
desweiten Programme sicherzustellen ist. 
2Es gilt § 25 Abs. 4 des Rundfunkstaatsver-
trags. 
 
(4) 1Rundfunkprogramme können auch Zu-
lieferungen von Programmteilen (Zuliefe-
rungsprogramme) enthalten, die in der me-
dienrechtlichen Verantwortung der Anbieter 
eingebracht werden. 
2Zulieferungsprogramme, deren Inhalte 
einen Bezug zu Bayern haben, sind vor-
rangig zu berücksichtigen. 
 
(5) 1Die Befugnisse der Landeszentrale, die 
Nutzung verfügbarer Sende- und Übertra-
gungskapazitäten für weitere Voll- oder 
Spartenprogramme unter Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit zu ge-
nehmigen, bleiben unberührt. 2Die Nutzung 
verfügbarer Sende- und Übertragungs-
kapazitäten kann auch für Zwecke der Aus- 
und Fortbildung genehmigt werden. 
 
Art. 4 Ausgewogenheit des Gesamtange-
bots, Meinungsvielfalt 
 
1Die nach diesem Gesetz in Bayern verbrei-
teten Rundfunkprogramme in ihrer Gesamt-
heit tragen zur Unterrichtung, Bildung, Kul-
tur und Unterhaltung bei und müssen die be-
deutsamen politischen, weltanschaulichen 
und gesellschaftlichen Gruppen angemessen 
zu Wort kommen lassen. 2Die Gesamtheit 
der Rundfunkprogramme eines Verbrei-
tungsgebiets darf nicht einseitig eine Partei, 
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eine Interessengruppe oder eine Weltan-
schauung begünstigen. 3Für die Sicherung 
der Meinungsvielfalt in bundesweit verbrei-
teten Fernsehprogrammen gelten §§ 26 bis 
34 des Rundfunkstaatsvertrags. 
 
Art. 5 Programmgrundsätze, Meinungs-
umfragen, Drittsenderechte 
 
(1) 1Die nach diesem Gesetz an der Ver-
anstaltung von Rundfunk Beteiligten sind an 
die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. 
2Die Sendungen haben die Würde des Men-
schen, die sittlichen, religiösen und weltan-
schaulichen Überzeugungen anderer sowie 
Ehe und Familie zu achten. 3Sie dürfen sich 
nicht gegen die Völkerverständigung rich-
ten. 4Die allgemeinen Gesetze und die ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schutz der 
persönlichen Ehre sind einzuhalten.  
 
(2) 1Berichterstattung und Informationssen-
dungen haben den anerkannten journalis-
tischen Grundsätzen, auch beim Einsatz 
virtueller Elemente, zu entsprechen. 2Sie 
müssen unabhängig und sachlich sein. 3Alle 
Nachrichten und Berichte sind vor ihrer 
Verbreitung mit der nach den Umständen 
gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Her-
kunft zu prüfen. 4Entstellungen durch Ver-
zerrung der Sachverhalte sind zu unter-
lassen. 5Kommentare sind von der Bericht-
erstattung deutlich zu trennen und unter 
Nennung des Verfassers als solche zu kenn-
zeichnen. 
 
(3) Für bundesweit verbreitete Rundfunk-
programme gelten die Programmgrundsätze 
nach §§ 3, 41 des Rundfunkstaatsvertrags.  
 
(4) Für Meinungsumfragen, die von Anbie-
tern durchgeführt werden, gilt § 10 Abs. 2 
des Rundfunkstaatsvertrags. 
 
(5) 1Politische Parteien und Wählergruppen 
können Wahlwerbung nach Maßgabe des § 
5 Abs. 1 bis 3 des Parteiengesetzes einbrin-
gen. ²Bei Wahlen zum Bayerischen Landtag, 
zum Deutschen Bundestag und zum Europä-
ischen Parlament kann in Programme, die 
nicht zur bundesweiten Verbreitung be-
stimmt sind, nur Wahlwerbung solcher Par-
teien und Wählergruppen eingebracht wer-
den, die in Bayern mit einem Wahlvorschlag 
zugelassen sind. 3Bei Wahlen auf Ge-
meinde-, Kreis- oder Bezirksebene kann nur 
Wahlwerbung solcher Parteien und Wähler-
gruppen im lokalen/regionalen Rundfunk 
eingebracht werden, die mit einem Wahlvor-
schlag zu der entsprechenden Wahl in dem 
jeweiligen Sendegebiet zugelassen sind. 

4Räumt ein Anbieter einer politischen Partei 
oder Wählergruppe Sendezeit zur Vorberei-
tung einer Wahl ein, muss er allen anderen 
Parteien und Wählergruppen, welche die 
Voraussetzungen für die Einbringung von 
Wahlwerbung für den jeweiligen Wahl-
anlass erfüllen, auf Wunsch angemessene, 
nach der Bedeutung der Partei oder Wähler-
gruppe abgestufte Sendezeit zur Verfügung 
stellen. 5Einzelheiten über die Wahlwer-
bung, insbesondere über Dauer und Auftei-
lung der Sendezeiten sowie die Kosten-
erstattung, regelt die Landeszentrale durch 
Satzung. 
 
(6) Für Wahlwerbung und religiöse Sen-
dungen in bundesweit verbreiteten privaten 
Rundfunkangeboten gilt § 42 des Rundfunk-
staatsvertrags. 
 
(7) 1In landesweit, regional und lokal ver-
breiteten Rundfunkprogrammen kann Wer-
bung aus Anlass eines zugelassenen Volks-
begehrens und eines Volksentscheids einge-
bracht werden. 2Räumt ein Anbieter Sende-
zeit für die Werbung aus Anlass eines zuge-
lassenen Volksbegehrens und eines Volks-
entscheids ein, muss er auch Vertretern einer 
anderen Auffassung zu dem zugelassenen 
Volksbegehren und zu dem Volksentscheid 
auf Wunsch Sendezeit in einem angemesse-
nen Verhältnis zur Verfügung stellen. 
3Einzelheiten, insbesondere die Werbebe-
rechtigung und die Dauer der Werbung, 
regelt die Landeszentrale durch Satzung. 
 
(8) 1Die Mitglieder der Staatsregierung und 
die von ihnen Beauftragten haben das Recht, 
amtliche Verlautbarungen und andere wich-
tige, im öffentlichen Interesse gelegene Mit-
teilungen über den Rundfunk bekannt zu 
geben oder bekannt geben zu lassen. ²Da-
rüber hinaus haben die Anbieter in Katastro-
phenfällen oder bei anderen Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit den zuständigen 
Behörden und Stellen unverzüglich die er-
forderliche Sendezeit für amtliche Durch-
sagen einzuräumen. 3Für Inhalt und Gestal-
tung der Sendezeit ist derjenige verantwort-
lich, dem die Sendezeit zur Verfügung ge-
stellt worden ist. 
 
Art. 6 Unzulässige Sendungen, Jugend-
schutz 
 
1Die für Rundfunk geltenden Bestimmungen 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
finden Anwendung. 2§ 19 des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags gilt für lokale, 
regionale und landesweite Rundfunkangebo-
te entsprechend. 
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Art. 7 Kurzberichterstattung, Übertra-
gung von Großereignissen 
 
1Das Recht auf unentgeltliche Kurzbericht-
erstattung im Fernsehen über Veranstal-
tungen und Ereignisse, die öffentlich zu-
gänglich und von allgemeinem Informa-
tionsinteresse sind, richtet sich nach § 5 des 
Rundfunkstaatsvertrags. 2Für die Übertra-
gung von Großereignissen gilt § 4 des 
Rundfunkstaatsvertrags. 
 
Art. 8 Werbung, Teleshopping 
 

(1) 1Für Werbung und Teleshopping gelten 
§ 7 des Rundfunkstaatsvertrags und § 6 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. 2Die §§ 
44 bis 45b des Rundfunkstaatsvertrags gel-
ten entsprechend. 
 
(2) 1Für regionale und lokale Fernsehpro-
gramme gilt Abs. 1 mit folgenden Maßga-
ben: 
 
1. § 7 Abs. 4 Satz 2 des Rundfunkstaats-

vertrags findet keine Anwendung; 
 

2. § 44 Abs. 3 bis 5 des Rundfunkstaats-
vertrags findet keine Anwendung; bei 
der Einfügung von Werbung und Tele-
shopping-Spots in Sendungen sind na-
türliche Unterbrechungen im Ablauf der 
Sendungen und die Länge der Sendun-
gen zu berücksichtigen; der gesamte 
Zusammenhang und der Charakter der 
Sendung dürfen nicht beeinträchtigt 
werden; es darf nicht gegen die Rechte 
von Rechteinhabern verstoßen werden; 
 

3. §§ 45, 45a des Rundfunkstaatsvertrags 
finden keine Anwendung; Teleshop-
ping-Fenster müssen klar als solche ge-
kennzeichnet sein. 

 

2Einzelheiten, insbesondere zur Anwendung 
von Satz 1 bei Fensterprogrammen nach Art. 
3 Abs. 3, regelt die Landeszentrale durch 
Satzung.  
 
Art. 9 Sponsoring, Gewinnspiele 
 
1Die Zulässigkeit von Sponsoring richtet 
sich nach § 8 des Rundfunkstaatsvertrags. 
2Für Gewinnspiele gilt § 8a des Rundfunk-
staatsvertrags. 

 
 
 
 

Zweiter Abschnitt 

Bayerische Landeszentrale für  
neue Medien 

 
Art. 10 Rechtsform, Organe 
 
(1) 1Die Bayerische Landeszentrale für neue 
Medien ist eine rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Mün-
chen. 2Sie hat das Recht der Selbstverwal-
tung. 3Sie ist auch Landesmedienanstalt im 
Sinn des Rundfunkstaatsvertrags und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. 
 
(2) Organe der Landeszentrale sind un-
beschadet § 35 Abs. 2 des Rundfunkstaats-
vertrags und § 14 Abs. 2 Sätze 1 und 2 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags 
 
1. der Medienrat, 
 
2. der Verwaltungsrat, 
 
3. der Präsident. 
 
(3) 1Medienrat und Verwaltungsrat geben 
sich je eine Geschäftsordnung. 2Diese müs-
sen Bestimmungen über die Frist und Form 
der Einladungen zu den Sitzungen sowie 
über den Geschäftsgang enthalten. 
 
Art. 11 Aufgaben 
 
1Die Landeszentrale regelt die Verbreitung 
von Rundfunkprogrammen entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben. 2Zur Erfüllung 
ihrer Funktion nach Art. 2 hat sie vor allem 
folgende Aufgaben: 
 
 1. Sie sorgt für die Einhaltung der gesetz-

lichen Bestimmungen einschließlich 
der Bestimmungen des Rundfunk-
staatsvertrags und des Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrags, 

 
 2. sie entwickelt unter Beachtung der 

Vorschriften des Art. 3 Konzepte für 
Programme privater Anbieter in Bay-
ern und setzt diese technisch um, 

 
 3. sie entwickelt ein technisches Konzept 

für eine landesweite, regionale und lo-
kale Rundfunkstruktur in Bayern und 
legt die Versorgungsgebiete unter Be-
rücksichtigung der verfügbaren Über-
tragungskapazitäten, der vorhandenen 
Wirtschafts-, Kultur- und Kommuni-
kationsräume sowie der wirtschaft-
lichen Tragfähigkeit für die Veranstal-
tung von Rundfunk fest, 
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 4. sie schließt mit Netzbetreibern, Betrei-
bern von Kabelanlagen, dem Bayeri-
schen Rundfunk und anderen Stellen 
Vereinbarungen über die Bereitstellung 
von technischen Einrichtungen, Dienst-
leistungen, Frequenzen und Kanälen 
sowie deren Nutzungsmerkmale. Sie 
entscheidet über die Zuweisung techni-
scher Übertragungskapazitäten und 
nimmt die hierfür notwendigen Maß-
nahmen vor, 

 5. sie arbeitet mit den zuständigen Stellen 
der Länder und des Bundes bei der 
Nutzung der für die unmittelbare Ver-
teilung und die Heranführung von 
Rundfunksendungen bestimmten Satel-
liten nach den Maßgaben der Staats-
regierung zusammen, 

 
 6. sie stellt im Zusammenwirken mit den 

Landesmedienanstalten der anderen 
Länder sicher, dass in Bayern verbrei-
tete bundesweite Rundfunkprogramme 
dem Rundfunkstaatsvertrag und dem 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ent-
sprechen und wirkt darauf hin, dass die 
in Bayern organisierten bundesweiten 
Rundfunkprogramme bei der Vergabe 
von Übertragungsmöglichkeiten in an-
deren Ländern angemessen berücksich-
tigt werden, 

 
 7. sie wirkt nach den Maßgaben der 

Staatsregierung und unter Berück-
sichtigung der örtlichen Belange auf 
eine den Erfordernissen der Raumord-
nungs- und Strukturpolitik entspre-
chende Versorgung Bayerns mit Fre-
quenzen, Kabelanlagen und den für die 
Zuführung und Verbreitung von Rund-
funksendungen notwendigen techni-
schen Einrichtungen hin, insbesondere 
auf eine angemessene Versorgung des 
ländlichen Raums, strukturschwacher 
Gebiete und des Grenzlandes, 

 
 8. sie wirkt darauf hin, dass der Mei-

nungsvielfalt, vor allem kulturellen, 
kirchlichen, sozialen und wirtschaft-
lichen Anliegen, Rechnung getragen 
wird und dass unter Beachtung der 
Grundsätze des Art. 25 Abs. 3 die Be-
teiligung neuer, insbesondere mittel-
ständischer Anbieter gestärkt wird; sie 
wirkt ferner darauf hin, dass die von 
ihr organisierten Rundfunkprogramme 
einen angemessenen Anteil von Bei-
trägen mit kulturellen, kirchlichen, so-
zialen und wirtschaftlichen Inhalten 
aufweisen. Sie betraut lokale und regi-
onale Fernsehanbieter mit der öffentli-

chen Aufgabe und fördert deren Fern-
sehangebote nach Maßgabe des Art. 
23∗. Sie wirkt außerdem darauf hin, 
dass die Fernsehvollprogramme und, 
wenn dies nach ihren inhaltlichen 
Schwerpunkten möglich ist, die Fern-
sehspartenprogramme auch einen we-
sentlichen Anteil an Produktionen so-
wie Auftrags- und Gemeinschafts-
produktionen aus dem  deutschspra-
chigen und europäischen Raum ent-
halten; hierüber verlangt sie von den 
Anbietern Nachweise und Berichte, 

 
 9. sie fördert unter Beachtung der Grund-

sätze des Art. 25 Abs. 3 die Vielfalt 
und die Qualität der Rundfunkpro-
gramme einschließlich der technischen 
Voraussetzungen für ihre Verbreitung; 
gemeinnützige Anbieter und Zulieferer 
sind dabei besonders zu berücksich-
tigen, 

 
10. sie stellt eine ausgewogene landesweite 

Rundfunkstruktur sicher. Zur Errei-
chung dieses Ziels fördert  sie lokale 
und regionale Rundfunkanbieter unter 
Beachtung der Grundsätze des Art. 25 
Abs. 3 und unter Berücksichtigung der 
Möglichkeiten, die Angebote mit selbst 
erwirtschafteten Mitteln zu finanzieren; 
im Aufbau befindliche Rundfunkange-
bote und gemeinnützige Anbieter und 
Zulieferer sind dabei besonders zu be-
rücksichtigen, 

 
11. sie fördert unter Beachtung der Vor-

gaben von Nr. 8 und in Abstimmung 
mit den Maßnahmen im Rahmen der 
Richtlinien für die bayerische Film- 
und Fernsehförderung freie mittel-
ständische Film- und Fernsehproduk-
tionen, 

 
12. sie führt Untersuchungen und Erhebun-

gen zu Fragen der Programminhalte, 
insbesondere der Qualität, der Wirt-
schaftlichkeit und der Akzeptanz von 
Rundfunkprogrammen durch, 

 
13. sie leistet einen Beitrag zur Aus- und 

Fortbildung von Fachkräften für den 
Medienbereich, 

 
14. sie wirkt auf die Archivierung von 

Programmen privater Anbieter hin und 
 
15. sie leistet einen Beitrag zur Vermitt-

lung eines verantwortungsbewussten 
                         
∗ Tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2009 außer Kraft. 
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Gebrauchs der Medien, insbesondere 
zur Medienerziehung und Medienpäda-
gogik. 

 
Art. 12 Medienrat 
 
(1) Die Aufgaben der Landeszentrale wer-
den durch den Medienrat wahrgenommen, 
soweit nicht der Verwaltungsrat oder der 
Präsident selbständig entscheiden. 
 
(2) 1Der Medienrat wahrt die Interessen der 
Allgemeinheit, sorgt für Ausgewogenheit 
und Meinungsvielfalt und überwacht die 
Einhaltung der Programmgrundsätze. 2Er 
entscheidet im Rahmen dieses Gesetzes vor 
allem über  
 
 1. die Angelegenheiten von grundsätz-

licher Bedeutung, 
 
 2. die Wahl der Mitglieder des Verwal-

tungsrats, 
 
 3. die Wahl des Präsidenten nach An-

hörung des Verwaltungsrats, 
 
 4. die Zustimmung zum Haushalts- und 

zum Finanzplan sowie zum Jahresab-
schluss, 

 
 5. den Erlass von Satzungen nach Maß-

gabe dieses Gesetzes, soweit nicht der 
Verwaltungsrat zuständig ist, nach 
Maßgabe des § 53 des Rundfunk-
staatsvertrags und nach Maßgabe der 
§§ 9 Abs. 2, 14 Abs. 7 und 15 Abs. 2 
des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags, 

 
 6. die Genehmigung von Angeboten, 
 
 7. den Erlass von Satzungen oder die 

Aufstellung von Richtlinien nach 
Maßgabe der §§ 33 und 46 des Rund-
funkstaatsvertrags und nach Maßgabe 
des § 15 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags, 

 
 8. die Zustimmung zu dem vom Präsi-

denten bestimmten Geschäftsführer 
 (Art. 15 Abs. 4 Satz 2), 
 
9. die Fördermaßnahmen nach Art. 11 

Satz 2 Nrn. 9 und 10 einschließlich der 
Aufstellung von Förderrichtlinien und 
die Maßnahmen nach  Art. 11 
Satz 2 Nr. 13, 

 
10. die Zustimmung zu den Satzungen 

nach Art. 22 Abs. 2, Art. 23 Abs. 12, 

nach § 35 Abs. 10 und 11 des Rund-
funkstaatsvertrags und nach Art. 5 
Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Rundfunkstaatsvertrags und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrags. 

 
(3) 1Der Medienrat kann mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln der Mitglieder seine Be-
fugnisse mit Ausnahme derjenigen nach Ab-
s. 2 Satz 2 Nrn. 2 bis 5 sowie 7, 8 und 10 be-
schließenden Ausschüssen oder dem Präsi-
denten übertragen; soweit für die Wahrneh-
mung dieser Befugnisse Satzungen oder 
Richtlinien bestehen, kann er Befugnisse in 
Einzelfällen auf den Präsidenten übertragen. 
2Diese Beschlüsse können von der Mehrheit 
der Mitglieder des Medienrats widerrufen 
werden. 3Von den auf Grund übertragener 
Befugnisse getroffenen Entscheidungen sind 
die Mitglieder des Medienrats zu unterrich-
ten. 
 
(4) 1Zur Vorbereitung seiner Beratungen soll 
der Medienrat beratende Ausschüsse bilden. 
2Die Ausschüsse und der Medienrat können 
die vom jeweiligen Verhandlungsgegen-
stand betroffenen Anbieter anhören. 
 
Art. 13 Mitglieder des Medienrats 
 
(1) 1Der Medienrat setzt sich zusammen aus 
 
 1. zwölf Vertretern des Landtags, die 

dieser entsprechend dem Stärkeverhält-
nis der in ihm vertretenen Parteien und 
sonstigen organisierten Wählergruppen 
nach dem d’Hondtschen Verfahren be-
stimmt; jede Partei und sonstige orga-
nisierte Wählergruppe stellt mindestens 
einen Vertreter, 

 
 2. einem Vertreter der Staatsregierung, 
 
 3. je einem Vertreter der katholischen und 

evangelischen Kirche sowie der Is-
raelitischen Kultusgemeinden, 

 
 4. je einem Vertreter der Gewerkschaften, 

des Bayerischen Bauernverbands, der 
Industrie- und Handelskammern und 
der Handwerkskammern, 

 
 5. je einem Vertreter des Bayerischen 

Städtetags, des Bayerischen Landkreis-
tags und des Bayerischen Gemeinde-
tags, 

 
 6. einem Vertreter des Bundes der Ver-

triebenen Landesverband Bayern, 
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 7. fünf Frauen, von denen je eine von den 
Gewerkschaften, vom Bauernverband, 
von den katholischen und evange-
lischen kirchlichen Frauenorganisa-
tionen und vom Bayerischen Landes-
sportverband zu benennen ist, 

 
 8. einem Vertreter des Bayerischen Ju-

gendrings, 
 
 9. einem Vertreter des Bayerischen Lan-

dessportverbands, 
 
10. je einem Vertreter der Schriftsteller-, 

der Komponisten- und der Musik-
organisationen, 

 
11. einem Vertreter der Intendanzen (Di-

rektionen) der Bayerischen Staatsthea-
ter und einem Vertreter der Leiter der 
Bayerischen Schauspielbühnen, 

 
12. je einem Vertreter des Bayerischen 

Journalistenverbands und des Bayeri-
schen Zeitungsverlegerverbands, 

 
13. einem Vertreter der bayerischen Hoch-

schulen, 
 
14. je einem Vertreter der Lehrerverbände, 

der Elternvereinigungen und der Orga-
nisationen der Erwachsenenbildung, 

 
15. einem Vertreter des Bayerischen Hei-

mattags, 
 
16. einem Vertreter der Familienverbände, 
 
17. einem Vertreter der Vereinigung der 

Bayerischen Wirtschaft, 
 
18. einem Vertreter des Bundes Natur-

schutz in Bayern, 
 
19. einem Vertreter des Verbands der frei-

en Berufe. 
 
2 Die entsendungsberechtigten Organisa-

tionen oder Stellen haben bei der Auswahl 
ihrer Vertreter auf eine gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern hinzu-
wirken. 

 
(2) 1Die Mitglieder des Medienrats dürfen 
keine Sonderinteressen vertreten, die ge-
eignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
gefährden; sie sind an Aufträge nicht ge-
bunden. ²Sie dürfen nicht zugleich Mitglied 
eines Organs einer öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt, die unter Abs. 1 Nrn. 1, 3 

bis 19 genannten Vertreter auch nicht Mit-
glieder der Staatsregierung sein. 
 
(3) 1Die Mitglieder des Medienrats werden 
jeweils für fünf Jahre entsandt. ²Die Staats-
regierung kann durch Rechtsverordnung das 
Auswahl- und Entsendungsverfahren in den 
Fällen regeln, in denen die Entsendung eines 
Mitglieds des Medienrats mehreren Organi-
sationen oder Stellen obliegt. 3Die Amtszeit 
beginnt unbeschadet des Satzes 5 am 1. Mai. 
4Die entsendende Organisation oder Stelle 
kann das von ihr benannte Mitglied bei 
seinem Ausscheiden aus dieser Organisation 
oder Stelle abberufen. 5Die Amtszeit der 
vom Landtag entsandten Mitglieder beginnt 
mit dem Zeitpunkt der Entsendung; sie endet 
mit der Entsendung der neuen Vertreter zu 
Beginn der nächsten Legislaturperiode. 6Der 
Landtag kann ein von ihm entsandtes Mit-
glied des Medienrats auf Vorschlag der Ver-
treter der Partei im Landtag, welche das Mit-
glied nominiert hat, abberufen, wenn das 
Mitglied nicht mehr dieser Partei angehört, 
und einen neuen Vertreter entsenden. 
7Scheidet ein Mitglied während der Amtszeit 
aus, so wird der Nachfolger für den Rest der 
Amtszeit entsandt. 
 
(4) 1Die Mitglieder des Medienrats sind 
ehrenamtlich tätig. ²Die Einzelheiten ihrer 
Aufwandsentschädigung regelt die Landes-
zentrale durch Satzung. 
 
Art. 14 Verwaltungsrat 
 
(1) 1Der Verwaltungsrat ist für die wirt-
schaftlichen Angelegenheiten der Anstalt 
zuständig. 2Ihm obliegt vor allem  
 
1. die Beschlussfassung über den Haus-

halts- und den Finanzplan sowie über 
den Jahresabschluss, 

 
2. der Erlass der Satzungen nach Art. 22 

Abs. 2, Art. 23 Abs. 12, nach § 35 Abs. 
10 und 11 des Rundfunkstaatvertrags 
und nach Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes 
zur Ausführung des Rundfunkstaats-
vertrags und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags, 

 
3. die Zustimmung zu der Satzung nach 

Art. 13 Abs. 4, 
 
4. der Abschluss der Dienstverträge mit 

dem Präsidenten, 
 
5. die Aufstellung einer Geschäftsanwei-

sung nach Anhörung des Medienrats. 
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(2) 1Der Verwaltungsrat setzt sich zu-
sammen aus 
 
 1. zwei Mitgliedern, die Vertreter der Ge-

meinden und Gemeindeverbände sind, 
 
 2. zwei Mitgliedern, die als Anbieter tätig 

sind, einem Organ eines Anbieters an-
gehören oder in einem Beschäftigungs-
verhältnis zu einem Anbieter stehen, 

 
 3. fünf weiteren Mitgliedern, die nicht 

den in den Nrn. 1 und 2 genannten Per-
sonenkreisen angehören. 

 
²Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden 
vom Medienrat in geheimer Einzelabstim-
mung gewählt. 3Wählbar sind auch Mitglie-
der des Medienrats. 4In den Fällen des Satz 
1 Nr. 1 können der Bayerische Städtetag, der 
Bayerische Gemeindetag und der Bayerische 
Landkreistag, in den Fällen des Satz 1  Nr. 2 
die Anbieter Wahlvorschläge einreichen. 
 
(3) 1Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
werden jeweils für fünf Jahre gewählt. ²Die 
Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und dür-
fen keine Sonderinteressen vertreten, die ge-
eignet sind, die Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
gefährden; sie sind an Aufträge nicht ge-
bunden. 3Sie dürfen nicht gleichzeitig dem 
Medienrat oder einem Organ einer öffent-
lich-rechtlichen Rundfunkanstalt angehören. 
 
(4) Die Fragen der Aufwandsentschädigung 
sowie Einzelheiten des Vorschlags, der 
Wahl und der Abberufung der Mitglieder 
des Verwaltungsrats regelt die Landeszen-
trale durch Satzung. 
 
Art. 15 Präsident 
 
(1) 1Der Präsident trägt die Verantwortung 
für die Geschäftsführung und vertritt die 
Landeszentrale gerichtlich und außergericht-
lich. ²Er wird auf die Dauer von fünf Jahren 
vom Medienrat nach Anhörung des Verwal-
tungsrats gewählt und darf nicht gleichzeitig 
Mitglied des Verwaltungsrats, des Medien-
rats oder eines Organs einer öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalt sein.  
 
(2) 1Der Präsident hat das Recht, im Me-
dienrat und im Verwaltungsrat Anträge zu 
stellen. ²Er erledigt in eigener Zuständigkeit 
 
1. die laufenden Angelegenheiten, die 

keine grundsätzliche Bedeutung haben 
und keine erheblichen Verpflichtungen 
erwarten lassen, 

 

2. den Vollzug der Beschlüsse des Me-
dienrats und des Verwaltungsrats und 
die ihm nach Art. 12 Abs. 3 Satz 1 ü-
bertragenen Aufgaben, 

 
3. den Erlass dringlicher Anordnungen 

und die Besorgung unaufschiebbarer 
Geschäfte an Stelle der anderen Organe 
der Landeszentrale, 

 
4. Personalangelegenheiten nach Maß-

gabe der Geschäftsanweisung. 
 
3Von dringlichen Anordnungen und von der 
Besorgung unaufschiebbarer Geschäfte im 
Fall des Satzes 2 Nr. 3 unterrichtet der Präsi-
dent das zuständige Organ der Landeszen-
trale. 
 
(3) Der Präsident kann aus wichtigem Grund 
vom Medienrat mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Mitglieder abberu-
fen werden. 
 
(4) 1Die Vertretung des Präsidenten erfolgt 
durch den Geschäftsführer. ²Der Präsident 
bestimmt den Geschäftsführer mit Zustim-
mung des Medienrats. 3Legt der Präsident 
sein Amt nieder, wird er abberufen oder 
scheidet er aus sonstigen Gründen vor Ab-
lauf der regulären Amtszeit aus dem Amt, 
kann der Medienrat bis zur Wahl eines neu-
en Präsidenten abweichend von Satz 1 eine 
andere Person mit der Wahrnehmung der 
Aufgaben des Präsidenten beauftragen. 
 
Art. 16 Anordnungen 
 
(1) 1Die Landeszentrale kann gegenüber An-
bietern, Betreibern von Kabelanlagen, Netz-
betreibern und sonstigen technischen 
Dienstleistern zur Einhaltung der Vorschrif-
ten des Rundfunkstaatsvertrags, des Ju-
gendmedienschutz-Staatsvertrags, dieses 
Gesetzes und der nach diesem Gesetz er-
lassenen Satzungsbestimmungen, Richt-
linien und Bescheide die erforderlichen An-
ordnungen treffen. ²Sie kann verlangen, dass 
ihr Anbieter Beiträge vor der Sendung vor-
legen. 
 
(2) 1Tritt die Landeszentrale an einen lan-
desweiten, regionalen oder lokalen Rund-
funkanbieter mit dem Vorwurf heran, er 
habe gegen Bestimmungen des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags verstoßen, und 
weist der Anbieter nach, dass er die Sen-
dung vor ihrer Ausstrahlung einer anerkann-
ten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkon-
trolle im–Sinn des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags vorgelegt und deren Vorga-
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ben beachtet hat, so sind Maßnahmen durch 
die Landeszentrale im Hinblick auf die Ein-
haltung der Bestimmungen zum Jugend-
schutz durch den Anbieter nur dann zuläs-
sig, wenn die Entscheidung oder die Unter-
lassung einer Entscheidung der anerkannten 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
die rechtlichen Grenzen des Beurteilungs-
spielraums überschreitet. 2Bei nichtvorlage-
fähigen Sendungen ist vor Maßnahmen bei 
behaupteten Verstößen gegen den Jugend-
schutz, mit Ausnahme von Verstößen gegen 
§ 4 Abs. 1 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags, durch die Landeszentrale die 
anerkannte Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle, der der Anbieter ange-
schlossen ist, zu befassen; Satz 1 gilt ent-
sprechend. 3Für Entscheidungen nach den 
§§ 8 und 9 Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(3) Hat ein Anbieter in einer bereits verbrei-
teten Rundfunksendung gegen die Grund-
sätze des Art. 5 oder gegen Art. 6 verstoßen, 
kann die Landeszentrale auch anordnen, 
dass zu Lasten der Sendezeit dieses Anbie-
ters auf dessen Kosten ein Beitrag verbreitet 
wird, der geeignet ist, den Verstoß auszu-
gleichen. 
 
Art. 17 Beschwerderecht 
 
Jeder hat das Recht, sich mit einer Be-
schwerde an die Landeszentrale zu wenden. 
 
Art. 18 Gegendarstellung 
 
(1) 1Die Gegendarstellung einer Person oder 
Stelle, die durch eine in einer Rundfunksen-
dung aufgestellte Tatsachenbehauptung be-
troffen ist, ist vom Anbieter dieser Sendung 
auf seine Kosten zu verbreiten. ²Die Gegen-
darstellung muss die beanstandete Sendung 
bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben 
beschränken, vom Betroffenen unterzeichnet 
sein und dem Anbieter oder der Landeszen-
trale unverzüglich, spätestens innerhalb von 
zwei Monaten zugehen. 3Der Anbieter muss 
die Gegendarstellung unverzüglich mit einer 
Stellungnahme an die Landeszentrale wei-
terleiten, die über die Verbreitung um-
gehend entscheidet. 4Wurde die Gegen-
darstellung unmittelbar der Landeszentrale 
zugeleitet, holt diese vor der Entscheidung 
über die Verbreitung eine Stellungnahme 
des Anbieters ein. 5Eine ablehnende Ent-
scheidung der Landeszentrale ist unter An-
gabe der Gründe unverzüglich schriftlich zu 
verbescheiden und dem Anbieter und dem 
Antragsteller zuzustellen. 6Ein zweites Ver-
langen ist zulässig, wenn es den Gründen 

der Ablehnung Rechnung trägt und dem An-
bieter oder der Landeszentrale spätestens 
innerhalb eines Monats nach Zustellung der 
ablehnenden Entscheidung zugeht. 
 
(2) 1Die Gegendarstellung muss unverzüg-
lich zu einer gleichwertigen Sendezeit und 
in der gleichen Angebotsform wie die be-
anstandete Sendung, auch bei jeder Wieder-
holung der Sendung, ohne Einschaltungen 
und Weglassungen verbreitet werden. ²Eine 
Erwiderung auf die Gegendarstellung muss 
sich auf tatsächliche Angaben beschränken. 
 
(3) Eine Verpflichtung zur Verbreitung der 
Gegendarstellung besteht nicht, wenn 
 
1. Betroffene kein berechtigtes Interesse 

an der Gegendarstellung haben, 
 
2. ihr Umfang unangemessen über den 

der beanstandeten Sendung hinausgeht 
oder 

 
3. die Gegendarstellung einen strafbaren 

Inhalt hat. 
 
(4) 1Der Anspruch auf Verbreitung der Ge-
gendarstellung kann auch im Zivilrechts-
weg, jedoch nur gegenüber der Landeszen-
trale und dem betroffenen Anbieter gemein-
sam verfolgt werden. ²Auf dieses Verfahren 
sind die Vorschriften der Zivilprozessord-
nung über das Verfahren auf Erlass einer 
einstweiligen Verfügung entsprechend anzu-
wenden. 3Eine Gefährdung des Anspruchs 
braucht nicht glaubhaft gemacht zu werden. 
4Ein Hauptsacheverfahren findet nicht statt. 
 
(5) 1Art. 29 Abs. 2 gilt für die Gegendarstel-
lung entsprechend. ²Führt die journalistisch-
redaktionelle Verwendung personenbezo-
gener Daten durch einen Anbieter zur Ver-
öffentlichung von Gegendarstellungen des 
Betroffenen, so sind diese Gegendarstel-
lungen zu den gespeicherten Daten zu neh-
men und für dieselbe Zeitdauer aufzubewah-
ren wie die Daten selbst. 
 
Art. 19 Rechtsaufsicht 
 
1Die Landeszentrale unterliegt der Rechts-
aufsicht des Staatsministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst. 
2Rechtsaufsichtliche Maßnahmen sind erst 
zulässig, wenn die zuständigen Organe der 
Landeszentrale die ihnen obliegenden 
Pflichten in angemessener Frist nicht oder 
nicht hinreichend erfüllen.3Das Staatsminis-
terium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst ist berechtigt, der Landeszentrale im 
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Einzelfall eine angemessene Frist zur Wahr-
nehmung ihrer Pflichten zu setzen. 
 
Art. 20 Datenschutz 
 
(1) Soweit in den Abs. 2 bis 6 nichts anderes 
bestimmt ist, ist für die Landeszentrale und 
für die Anbieter § 47 des Rundfunkstaats-
vertrags anzuwenden. 
 
(2) Für die ausschließlich zu eigenen journa-
listisch-redaktionellen Zwecken erfolgende 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten gelten von den Vor-
schriften des Bayerischen Datenschutzgeset-
zes (BayDSG) nur die Art. 5 bis 8. 
 
 (3) 1Der Präsident der Landeszentrale beruft 
mit Zustimmung des Verwaltungsrats einen 
Beauftragten für den Datenschutz bei der 
Landeszentrale. ²Dieser überwacht die Ein-
haltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
sowie anderer Vorschriften über den Daten-
schutz bei der Landeszentrale und den An-
bietern.  3Dies gilt auch, soweit es sich um 
Verwaltungsangelegenheiten handelt. 4Art. 
9, 25 Abs. 2 bis 4 und Art. 29 bis 33 
BayDSG finden keine Anwendung. 5Art. 26 
und 27 BayDSG finden mit der Maßgabe 
Anwendung, dass an die Stelle des behördli-
chen Datenschutzbeauftragten der Beauf-
tragte für den Datenschutz bei der Landes-
zentrale tritt. 6Dieser ist in Ausübung seines 
Amts unabhängig und nur dem Gesetz un-
terworfen. 7Im Übrigen untersteht er der 
Dienstaufsicht des Verwaltungsrats. 
 
 (4) 1Landeszentrale und Anbieter haben 
dem Beauftragten für den Datenschutz bei 
der Landeszentrale auf Verlangen die für die 
Erfüllung seiner Aufgaben nach Abs. 3 er-
forderlichen Auskünfte unverzüglich zu er-
teilen; Anbieter sind verpflichtet, dem Be-
auftragten zur Erfüllung seiner Aufgaben 
jederzeit die kostenlose Kontrolle von An-
geboten zu gewährleisten. ²Der Auskunfts-
pflichtige kann die Auskunft auf solche 
Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn 
selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nrn. 1 
bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen würde. 3Der Auskunftspflichtige ist 
darauf hinzuweisen. 4Der Beauftragte ist be-
fugt, zur Überwachung des Datenschutzes 
Geschäftsräume der in Satz 1 genannten 
Stellen zu betreten, dort die notwendigen 
Prüfungen vorzunehmen und geschäftliche 
Unterlagen, Daten und Datenverarbeitungs-
programme einzusehen. 5Das Grundrecht 

der Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 
des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 der Ver-
fassung) sowie das Post- und Fernmelde-
geheimnis (Art. 10 des Grundgesetzes, Art. 
112 Abs. 1 der Verfassung) werden insoweit 
eingeschränkt. 
 
(5) Jeder kann sich an den Beauftragten für 
den Datenschutz bei der Landeszentrale mit 
dem Vorbringen wenden, bei der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung seiner personen-
bezogenen Daten durch die Landeszentrale 
oder einen Anbieter in seinen Rechten ver-
letzt worden zu sein. 
 
(6) 1Bei Beanstandungen verständigt der Be-
auftragte für den Datenschutz bei der Lan-
deszentrale den Präsidenten und den Ver-
waltungsrat. ²Er erstattet den Organen der 
Landeszentrale mindestens alle zwei Jahre 
einen Bericht über seine Tätigkeit. 3Auf Be-
schluss eines Organs der Landeszentrale er-
stattet er darüber hinaus besondere Berichte. 
 
Art. 21 Finanzierung, Haushaltsführung, 
Rechnungsprüfung 
 
(1) Die Landeszentrale finanziert ihre Auf-
gaben nach Art. 11 aus 
 
1. Entgelten, 
 
2. dem Anteil an der Rundfunkgebühr 

nach § 40 in Verbindung mit § 63 des 
Rundfunkstaatsvertrags, §§ 10 und 11 
des Rundfunkfinanzierungsstaatsver-
trags, 

 
3. sonstigen Einnahmen. 
 
(2) 1Die Haushaltsführung, Rechnungs-
legung, Prüfung und Entlastung richten sich 
nach Art. 105 Abs. 1 der Bayerischen Haus-
haltsordnung; Art. 108 und 109 Abs. 2 Satz 
2 und Abs. 3 der Bayerischen Haushaltsord-
nung finden keine Anwendung. ²Der Obers-
te Rechnungshof prüft gemäß Art. 111 Abs. 
1 der Bayerischen Haushaltsordnung die 
Haushalts- und Wirtschaftsführung. 3Er 
unterrichtet die Rechtsaufsichtsbehörde, den 
Bayerischen Landtag und den Verwaltungs-
rat der Landeszentrale über die wesentlichen 
Ergebnisse seiner Prüfung und die finan-
zielle Entwicklung der Landeszentrale. 
 
(3) Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
sind entsprechend den handels- und aktien-
rechtlichen Bilanzierungsvorschriften für 
große Aktiengesellschaften aufzustellen und 
unter Einbeziehung der Buchführung durch 
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einen unabhängigen Abschlussprüfer zu 
prüfen. 
 
(4) 1Der Oberste Rechnungshof prüft ent-
sprechend Art. 111 Abs. 1 der Bayerischen 
Haushaltsordnung die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung bei solchen Unternehmen 
des privaten Rechts, an denen die Landes-
zentrale unmittelbar, mittelbar oder zu-
sammen mit anderen Anstalten oder Körper-
schaften des öffentlichen Rechts mit der 
Mehrheit beteiligt ist und deren Gesell-
schaftsvertrag oder Satzung diese Prüfungen 
durch den Obersten Rechnungshof vorsieht. 
2Die Landeszentrale ist verpflichtet, für die 
Aufnahme der erforderlichen Regelungen in 
den Gesellschaftsvertrag oder die Satzung 
der Unternehmen zu sorgen 
(5) Bei der Unterrichtung über die Ergeb-
nisse von Prüfungen nach Abs. 4 achtet der 
Oberste Rechnungshof darauf, dass die 
Wettbewerbsfähigkeit der geprüften Unter-
nehmen nicht beeinträchtigt wird und ins-
besondere Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisse gewahrt werden. 
 
Art. 22 Kosten 
 
(1) 1Für Amtshandlungen im Vollzug dieses 
Gesetzes, des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrags und des Rundfunkstaatsver-
trags erhebt die Landeszentrale unbeschadet 
des § 35 Abs. 11 des Rundfunkstaatsver-
trags Kosten (Gebühren und Auslagen) nach 
Maßgabe einer Gebührensatzung. ²Die Kos-
ten fließen der Landeszentrale zu.  
 
(2) 1Die Landeszentrale wird ermächtigt, die 
gebührenpflichtigen Tatbestände und die 
Höhe der Gebühren durch Satzung zu be-
stimmen. 2Die Höhe der Gebühr bemisst 
sich nach dem Verwaltungsaufwand und der 
Bedeutung der Angelegenheit, insbesondere 
dem wirtschaftlichen oder sonstigen Inte-
resse des Gebührenschuldners. 3Die Min-
destgebühr beträgt 50 €, die Höchstgebühr 
100.000 €. 
 
(3) 1Für Amtshandlungen, die nicht in der 
Satzung bewertet sind, gelten Abs. 2 Sätze 2 
und 3 entsprechend. 2Art. 2 und 7 bis 19 des 
Kostengesetzes finden entsprechende An-
wendung. 
 
(4) 1Die Kosten werden durch Leistungsbe-
scheid geltend gemacht. ²Die Landeszentrale 
ist zur Anbringung der Vollstreckungsklau-
sel befugt. 
 
 

Dritter Abschnitt 

Förderung von lokalen und regionalen 
Fernsehangeboten, Organisation und Ge-
nehmigung von Rundfunkprogrammen 

 
Art. 23 Förderung von lokalen und  
regionalen Fernsehangeboten∗  
 
(1) 1Die in Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe nach den Abs. 2 bis 4 hergestellten und 
verbreiteten lokalen und regionalen Fern-
sehangebote werden nach Maßgabe der Abs. 
6 bis 12 gefördert. 2Damit soll sichergestellt 
werden, dass die Bevölkerung Bayerns flä-
chendeckend und gleichwertig mit hochwer-
tigen lokalen und regionalen Fernsehange-
boten neben bestehenden lokalen und regio-
nalen Hörfunkangeboten, sonstigen elektro-
nischen Medien und Druckwerken versorgt 
wird.  
 
(2) 1Die Landeszentrale kann nach Art. 26 
genehmigte lokale und regionale Fernsehan-
bieter mit der öffentlichen Aufgabe, die 
bestehende Vielfalt der Meinungen im je-
weiligen Versorgungsgebiet durch qualität-
volle Fernsehprogramme in gleichgewichti-
ger Weise zum Ausdruck zu bringen, 
betrauen. 2Weitere Voraussetzung für die 
Betrauung ist eine plurale gesellschaftsrecht-
liche Zusammensetzung des Anbieters, die 
keinem Gesellschafter einen beherrschenden 
Einfluss in den Organen der Gesellschaft 
ermöglicht, oder die Einrichtung eines Pro-
grammausschusses. 3Der Programmaus-
schuss wird vom Medienrat aus seiner Mitte 
bestellt. 4Unbeschadet der Trägerschaftsbe-
fugnisse der Landeszentrale hat der Pro-
grammausschuss alle Rechte eines Pro-
grammbeirats im Sinne des § 32 des Rund-
funkstaatsvertrages; das Nähere regelt die 
Landeszentrale durch Satzung. 5Mit der 
Betrauung sind die Anbieter unbeschadet 
der Vorgaben dieses Gesetzes für Rund-
funkangebote verpflichtet  
 

1. zur Herstellung und Verbreitung 
jeweils eines aktuellen und authen-
tischen Nachrichten- und Informa-
tionsprogramms von Montag bis 
Freitag mit einem täglichen zeitli-
chen Produktionsumfang von 20 
Minuten ohne Hinzurechnung der 
Sendezeit für Werbung. Das Pro-
gramm setzt sich zusammen aus 
Beiträgen zum örtlichen Gesche-
hen, insbesondere aus den Berei-
chen Politik, Kultur, Kirche, Wirt-
schaft und Soziales und dient den 

                         
∗ Die Bestimmung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 
2009 außer Kraft. 
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Kommunikationsinteressen aller 
Fernsehzuschauer in dem lokalen 
oder regionalen Versorgungsgebiet. 
In dem Programm wird über die in 
dem jeweiligen Versorgungsgebiet 
relevanten gesellschaftlichen und 
politischen Kräfte mit der gebote-
nen journalistischen Sorgfalt be-
richtet. Diese Kräfte sollen auch in 
angemessenem Umfang in dem 
Programm zu Wort kommen.  

 
2. zur Herstellung und Verbreitung 

eines zusätzlichen authentischen 
lokalen oder regionalen Programms 
bis zu einem gesamten zeitlichen 
Produktionsumfang von 100 Minu-
ten in der Woche ohne Hinzurech-
nung der Sendezeit für Werbung. 
Das Programm setzt sich zusam-
men aus Beiträgen zu besonderen 
lokalen oder regionalen Ereignissen 
und aus Beiträgen aus den Berei-
chen Bildung, Heimatgeschichte, 
Kunst, Brauchtum, Information, 
Beratung, Sport und Unterhaltung, 
jeweils mit engem lokalen oder re-
gionalen Bezug. Die Verpflichtung 
kann auch durch die Aufnahme ei-
nes lokalen oder regionalen Spar-
tenprogramms erfüllt werden. 

 
3. zur mehrfach wiederholten Aus-

strahlung der in den Nrn. 1 und 2 
genannten Programme entspre-
chend den Informationsinteressen 
und Sehgewohnheiten der Zu-
schauer.  

 
(3) 1Die Landeszentrale kann Anbieter in 
Ballungsräumen über die Vorgaben des Abs. 
2 hinaus mit der Herstellung und Verbrei-
tung eines weiteren Programms im  
Sinn von Abs. 2 Satz 5 Nr. 2 betrauen. 2Die 
Landeszentrale kann insbesondere bei An-
bietern in kleineren Versorgungsgebieten 
von der Verpflichtung nach Abs. 2 Satz 5 
Nr. 2 absehen.  
 
(4) Ein Anbieter kann auch mit der Herstel-
lung und Verbreitung eines lokalen oder 
regionalen Spartenprogramms betraut wer-
den, wenn dieses Programm einen in Abs. 2 
Satz 5 Nrn. 1 und 2 genannten Bereich be-
trifft, einen lokalen und regionalen Bezug 
hat und zusätzlich zur Meinungsvielfalt im 
Versorgungsgebiet  
beiträgt.  
 
(5) 1Die Betrauung ist befristet auszuspre-
chen. 2Sie kann mit einer Neugenehmigung 

oder mit der Verlängerung einer Genehmi-
gung verbunden werden. 3Rechtsansprüche 
auf finanzielle oder sonstige Fördermaß-
nahmen werden mit der Betrauung nicht 
begründet.  
 
(6) 1Die Landeszentrale sorgt dafür, dass die 
lokalen und regionalen Fernsehangebote 
nach den Abs. 2 bis 4 im Rahmen der tech-
nischen und finanziellen Möglichkeiten 
insgesamt flächendeckend über die für Fern-
sehen allgemein üblichen technischen Wege 
verbreitet werden. 2Dabei ist die fortschrei-
tende Digitalisierung, die Eignung des je-
weiligen Verbreitungswegs für lokales und 
regionales Fernsehen und das Verhältnis der 
möglichen Reichweite zu den Kosten zu 
berücksichtigen.  
 
(7) 1Die Förderung lokaler und regionaler 
Fernsehangebote nach den Abs. 2 bis 4 
erfolgt aus staatlichen Mitteln nach Maßga-
be des Staatshaushalts und der allgemeinen 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen. 2Im 
Rahmen der Förderung erhält die Landes-
zentrale als Erstempfänger eine Zuwendung. 
3Die Landeszentrale leitet die Mittel an die 
Zuwendungsberechtigten weiter. 4Dabei 
entscheidet sie in eigener Verantwortung 
über das Vorliegen der Zuwendungsvoraus-
setzungen. 5Die Landeszentrale fördert die 
lokalen und regionalen Fernsehangebote auf 
Antrag in Form von Zuwendungsbeschei-
den. 6Dabei ist sicherzustellen, dass die 
Ziele dieses Gesetzes jeweils mit dem ge-
ringsten Aufwand erreicht werden. 
7Rechtsansprüche auf finanzielle oder sons-
tige Fördermaßnahmen werden nicht be-
gründet.  
 
(8) Bei der Festlegung der Höhe der Förde-
rung berücksichtigt die Landeszentrale ins-
besondere die Größe des jeweiligen Versor-
gungsgebiets, den Aufwand zur technischen 
Verbreitung des Programms sowie die Mög-
lichkeit des Anbieters, das Programm selbst 
zu finanzieren.  
 
(9) Die Förderung darf nicht über das hi-
nausgehen, was erforderlich ist, um die 
durch die Erfüllung der Aufgaben nach den 
Abs. 2 bis 4 und 6 verursachten Ausgaben 
unter Berücksichtigung der dabei erzielten 
Einnahmen und sonstiger Förderungen ab-
zudecken.  
 
(10) Wenn die Erfüllung der Aufgaben nach 
den Abs. 2 bis 4 nur einen Teil der Tätigkei-
ten eines Anbieters ausmacht, müssen die 
Einnahmen und Ausgaben im  
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Zusammenhang mit der Erfüllung der Auf-
gabe und der Ausführung von anderweitigen 
Leistungen in den Büchern getrennt ausge-
wiesen werden.  
 
(11) Die Anbieter und die Landeszentrale 
halten sämtliche Unterlagen, anhand derer 
sich feststellen lässt, ob eine Förderung nach 
den Abs. 2 bis 10 ordnungsgemäß durchge-
führt wurde, mindestens für einen Zeitraum 
von zehn Jahren vor.  
 
(12) Weitere Einzelheiten der Förderung 
nach dieser Vorschrift regelt die Landes-
zentrale durch Satzung.  
 
Art. 24 Anbieter 
 
(1) Nach diesem Gesetz können Rundfunk-
programme und -sendungen anbieten 
 
1. natürliche Personen, 
 
2. auf Dauer angelegte nicht rechtsfähige 

Personenvereinigungen des Privat-
rechts, 

 
3. juristische Personen des Privatrechts, 
 
4. juristische Personen des öffentlichen 

Rechts, soweit sie nicht einer Fachauf-
sicht oder sonstigem staatlichen oder 
kommunalen Einfluss unterliegen oder 
wenn sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben im privatwirtschaftlichen 
Wettbewerb stehen, 

 
5. öffentlich-rechtliche Religions- oder 

Weltanschauungsgemeinschaften. 
 
(2) 1Staatliche Stellen können nur Auffüh-
rungen ihrer Theater und Orchester an-
bieten. ²Kommunale Gebietskörperschaften 
und ihre Zusammenschlüsse sowie sonstige 
juristische Personen des öffentlichen Rechts 
können darüber hinaus auch andere kultu-
relle Veranstaltungen ihrer Einrichtungen 
anbieten. 
 
(3) 1Politische Parteien oder Wählergruppen 
und Unternehmen und Vereinigungen, an 
denen politische Parteien und Wählergrup-
pen unmittelbar oder mittelbar beteiligt sind, 
dürfen keine Rundfunkprogramme und         
-sendungen anbieten. 2Das Gleiche gilt für 
Treuhandverhältnisse und stille Beteiligun-
gen von politischen Parteien und Wähler-
gruppen. 3Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung auf geringfügige mittelbare 
Beteiligungen ohne Stimm- und Kontroll-
recht. 

 
Art. 25 Inhalt der Angebote, Organi-
sationsverfahren 
 
(1) 1Die Verbreitung von Rundfunkange-
boten bedarf der Genehmigung der Landes-
zentrale. ²Der Antrag auf Genehmigung ist 
bei der Landeszentrale einzureichen. 3Er ist 
mit einer Programmbeschreibung, einem 
Programmschema, einem Finanzplan und 
einer Aufstellung der personellen und tech-
nischen Ausstattung zu verbinden. 4Der 
Antragsteller hat die Inhaber- und Beteili-
gungsverhältnisse gemäß Art. 29 Abs. 1 
Sätze 2 und 3 mitzuteilen. 5Die Landeszen-
trale kann weitere Auskünfte verlangen, die 
zur Organisation der Programme erforder-
lich sind. 
 
(2) Mit der Genehmigung regelt die Landes-
zentrale Einzelheiten des Angebots, ins-
besondere der Beteiligung an der Nutzung 
von Übertragungskapazitäten und der Ver-
antwortung des Anbieters für die Urheber-
rechte. 
 
(3) 1Bei der Organisation lokaler oder regio-
naler Rundfunkprogramme hat die Landes-
zentrale darauf zu achten, dass in sich ge-
schlossene Gesamtprogramme entstehen, die 
Programmvielfalt zu sichern und auf trag-
fähige wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
vor allem auf eine wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit der Anbieter hinzuwirken. 
2Werden von der Landeszentrale in einem 
Verbreitungsgebiet sowohl ein lokales Fern-
sehfensterprogramm als auch ein lokales 
Fernsehprogramm organisiert, so sollen  
beide lokalen Fernsehangebote nur gemein-
sam durch eine Anbietergesellschaft oder  
-gemeinschaft gestaltet werden. 3Bei beste-
henden Genehmigungen lokaler Fernsehan-
gebote wirkt die Landeszentrale darauf  hin, 
ein Organisationsergebnis entsprechend Satz 
2 zu erreichen. 4Für regionale Fernsehange-
bote gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
 
(4) 1Kann auf einer Frequenz ein Gesamt-
programm unter wirtschaftlich tragfähigen 
Rahmenbedingungen nicht mit allen Antrag-
stellern durchgeführt werden, ist eine Aus-
wahl vorzunehmen. ²Bei der Auswahl ist die 
inhaltliche Ausrichtung des Angebots, die 
organisatorische und finanzielle Ausstattung 
des Antragstellers sowie seine Bereitschaft 
zur programmlichen, technischen, organisa-
torischen und finanziellen Zusammenarbeit 
zu würdigen. 3Dabei sollen vor allem solche 
Antragsteller berücksichtigt werden, die 
einen örtlichen Bezug zum Sendegebiet 
haben und deren Angebote einen Beitrag zur 
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Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit des 
Gesamtprogramms erwarten lassen, sowie 
Antragsteller, die Beiträge mit kulturellen, 
kirchlichen, sozialen oder wirtschaftlichen 
Inhalten in das Gesamtprogramm einbrin-
gen. 4Für jede Frequenz soll eine Anbieter-
gesellschaft oder -gemeinschaft gebildet 
werden. 5Hierauf kann verzichtet werden, 
wenn auf andere Weise die Zusammenarbeit 
der Anbieter sichergestellt werden kann. 
6Mit Genehmigung der Landeszentrale kön-
nen die Anbieter Vereinbarungen auch über 
die Zusammenarbeit benachbarter Sende-
standorte und an Mehrfrequenzstandorten 
über eine frequenzübergreifende Zu-
sammenarbeit schließen. 
 
(5) 1Niemand darf durch seine Beteiligung 
an Rundfunkprogrammen einen in hohem 
Maße ungleichgewichtigen Einfluss auf die 
Bildung der öffentlichen Meinung im Ver-
sorgungsgebiet (vorherrschende Meinungs-
macht) erhalten. ²Zur Verhinderung vorherr-
schender Meinungsmacht im Einzelfall 
kommen einzeln oder in Kombination ins-
besondere folgende Vorkehrungen in Be-
tracht: 
 
 1. eine plurale gesellschaftsrechtliche Zu-

sammensetzung des Anbieters, die kei-
nem Gesellschafter einen beherr-
schenden Einfluss in den Organen der 
Gesellschaft ermöglicht, 

 
 2. Stimmrechtsbeschränkungen in Pro-

grammfragen, 
 
 3. ein verbindliches Programmschema 

und Programmrichtlinien, die der Viel-
falt der Meinungen und Belange im 
Versorgungsgebiet Rechnung tragen, 

 
 4. die Einrichtung eines Programmbeirats. 
 
3Für den Programmbeirat gelten die Grund-
sätze des § 32 des Rundfunkstaatsvertrags 
entsprechend. 
 
(6) 1Ein Anbieter eines Hörfunk- oder eines 
Fernsehprogramms im Versorgungsgebiet 
kann sich an weiteren entsprechenden Pro-
grammen, die im überwiegenden Teil des 
Versorgungsgebiets empfangbar sind, be-
teiligen, wenn mindestens ein Rundfunkpro-
gramm eines anderen Anbieters für den 
überwiegenden Teil des Versorgungsgebiets 
genehmigt ist, es sei denn, es ist zu er-
warten, dass er entgegen Abs. 5 vorherr-
schende Meinungsmacht erhalten würde. ²Ist 
kein Rundfunkprogramm eines anderen An-
bieters für den überwiegenden Teil des Ver-

sorgungsgebiets genehmigt, kann sich ein 
Anbieter an weiteren entsprechenden Pro-
grammen nach Satz 1 beteiligen, wenn aus-
reichende Vorkehrungen gegen das Ent-
stehen vorherrschender Meinungsmacht 
nach Abs. 5 Satz 2 getroffen werden. 
 
(7) Ein Unternehmen, das mehr als 50 v.H. 
der Gesamtauflage der im Versorgungs-
gebiet periodisch erscheinenden Druck-
werke mit meinungsrelevantem Inhalt ver-
breitet, kann sich an Rundfunkprogrammen 
beteiligen, wenn die in Abs. 6 Satz 1 ge-
nannten Bedingungen vorliegen oder wenn 
ausreichende Vorkehrungen gegen das Ent-
stehen vorherrschender Meinungsmacht 
nach Abs. 5 Satz 2 getroffen werden. 
 
(8) Die Landeszentrale kann auch Höchst-
grenzen für die Beteiligung eines Anbieters 
an mehreren Sendestandorten festlegen, 
wenn dies veranlasst ist, um der Gefahr vor-
zubeugen, dass durch eine derartige Mehr-
fachbeteiligung vorherrschende Meinungs-
macht entsteht. 
 
(9) 1Ein Anbieter darf nur entweder an ei-
nem landesweiten UKW-Hörfunkprogramm 
oder an lokalen oder regionalen Hörfunk-
programmen maßgeblich beteiligt sein. ²Die 
Landeszentrale kann in begründeten Einzel-
fällen Ausnahmen zulassen, wenn gesichert 
ist, dass dadurch die Meinungsvielfalt nicht 
beeinträchtigt wird. 
 
(10) Wer zu einem Anbieter oder zu einem 
Unternehmen nach Abs. 7 im Verhältnis 
eines verbundenen Unternehmens entspre-
chend § 15 des Aktiengesetzes steht oder in 
anderer Weise auf das Angebot des Anbie-
ters oder des Unternehmens nach Abs. 7 
maßgeblichen Einfluss nehmen kann, steht 
bezüglich der Anwendung der Abs. 5 bis 9 
dem Anbieter oder dem Unternehmen nach 
Abs. 7 gleich. 
 
(11) Für bundesweite Fernsehprogramme 
gelten an Stelle der Abs. 5 bis 10 die Be-
stimmungen des Rundfunkstaatsvertrags. 
 
(12) Für nach Abs. 4 Satz 4 gebildete An-
bietergesellschaften und -gemeinschaften 
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes über 
Anbieter entsprechend. 
 
(13) Die Landeszentrale kann Einzelheiten 
des Verfahrens, Fragen der Programm-
organisation, des Inhalts der Genehmi-
gungen sowie der einzubringenden An-
gebote durch Satzung regeln.  
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Art. 26 Genehmigung des Angebots 
 
(1) 1Die Landeszentrale genehmigt die Ver-
breitung des Angebots nur, wenn 
 
 1. der Anbieter seinen Sitz oder Wohnsitz 

in der Bundesrepublik Deutschland hat 
und der Anbieter oder die zu seiner 
Vertretung berechtigten Personen ge-
richtlich unbeschränkt zur Verantwor-
tung gezogen werden können, 

 
 2. der Anbieter erwarten lässt, dass er die 

rechtlichen Bestimmungen sowie die 
Auflagen der Landeszentrale einhalten 
wird, 

 
 3. der Anbieter erwarten lässt, dass er auf 

Grund seiner finanziellen, organisa-
torischen, personellen und technischen 
Ausstattung in der Lage ist, sein An-
gebot für den Genehmigungszeitraum 
aufrecht zu erhalten, 

 
 4. zu erwarten ist, dass die Gesamtheit 

der im jeweiligen Verbreitungsgebiet 
empfangbaren Rundfunkprogramme 
bei Einbeziehung der erwarteten Bei-
träge des Anbieters den Erfordernissen 
der Ausgewogenheit und Meinungs-
vielfalt nach Art. 4 genügen wird und 

 
 5. auf Grund der Beteiligungsverhältnisse 

nicht zu besorgen ist, dass der Anbieter 
einem mit dem Gebot der Staatsferne 
des Rundfunks nicht zu vereinbarenden 
staatlichen oder kommunalen Einfluss 
unterliegt. 

 
²Die Genehmigung wird in der Regel für 
acht Jahre erteilt. 3Auf Antrag des Anbieters 
kann sie verlängert werden, wenn nicht 
wichtige Gründe für eine Neuverteilung der 
Sendezeiten sprechen. 4Die sonstigen Vor-
schriften des Rundfunkstaatsvertrags über 
die Zulassung und das Zulassungsverfahren 
in ihrer jeweils geltenden Fassung bleiben 
unberührt. 
 
(2) 1Die Genehmigung für die terrestrische 
Verbreitung bundesweit empfangbarer 
Rundfunkprogramme privater Anbieter oder 
Veranstalter wird für längstens vier Jahre er-
teilt. ²Für die Verlängerung gilt Abs. 1 Satz 
3 entsprechend. 
 
(3) 1Die Genehmigung für die terrestrische 
Verbreitung von Rundfunkprogrammen 
wird ab 1. Januar 2002 nur erteilt, wenn 
diese Programme in digitaler Technik ver-

breitet werden. 2Satz 1 gilt nicht für Rund-
funkprogramme, die 
 
1. Übertragungskapazitäten gemäß 

Art. 31 nutzen oder 
 

2. Übertragungskapazitäten nutzen, 
für die das in Art. 32 geregelte Ver-
fahren bereits vor dem 31. Dezem-
ber 2001 eingeleitet worden ist. 

 
3Die Landeszentrale kann im Einzelfall die 
Genehmigung abweichend von Satz 1 er-
teilen, wenn dies auf Grund regionaler oder 
lokaler Besonderheiten im Versorgungs-
gebiet erforderlich ist, um eine ausreichende 
Angebots- und Meinungsvielfalt sicherzu-
stellen. 
 
(4) Werden bisher in analoger Technik ge-
nutzte terrestrische Übertragungskapazitäten 
für die Übertragung von Rundfunkprogram-
men in digitaler Technik genutzt, sind dieje-
nigen Anbieter vorrangig zu berücksich-
tigen, die ihr Programm auf diesen Übertra-
gungskapazitäten bislang in analoger Tech-
nik verbreitet haben.  
 
(5) Die Genehmigung muss widerrufen oder 
eingeschränkt werden, wenn und soweit 
nachträglich die Voraussetzungen gemäß 
Abs. 1 Satz 1 entfallen sind und auch durch 
Anordnungen nach Art. 16 nicht sicherge-
stellt werden können. 
 
(6) 1Bei der Genehmigung von Sendungen, 
die von den in Art. 24 Abs. 1 und 2 genann-
ten Anbietern 
 
 1. im örtlichen Bereich einer öffentlichen 

Veranstaltung und im zeitlichen Zu-
sammenhang damit veranstaltet und 
verbreitet werden oder 
 

 2. für Einrichtungen angeboten werden, 
wenn diese für gleiche Zwecke genutzt 
und die Sendungen nur dort empfangen 
werden können und im funktionellen 
Zusammenhang mit den in diesen Ein-
richtungen zu erfüllenden Aufgaben 
stehen, 

 
finden Art. 3, Art. 5 Abs. 7 und Art. 25 Abs. 
5 bis 10 keine Anwendung. ²Art. 25 Abs. 1 
Sätze 2 bis 5, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 
5 gelten entsprechend. 3Die betroffenen 
kommunalen Gebietskörperschaften sind 
von der Genehmigung zu unterrichten. 
 
Art. 27 Fernsehtext, Radiotext 
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Die Genehmigung umfasst auch das Recht 
des Anbieters, die Leerzeilen seines Fern-
sehsignals für Fernsehtext und den Daten-
kanal seines Hörfunksignals für Radiotext 
zu nutzen. 
 
Art. 28 Programmänderungen 
 
1Änderungen des Programmschemas sowie 
Abweichungen von einem festgelegten pro-
gramminhaltlichen Schwerpunkt bedürfen 
einer Genehmigung der Landeszentrale. 
²Aus Gründen der Aktualität sowie bei Un-
glücks- und Katastrophenfällen kann von 
dem genehmigten Programm kurzfristig ab-
gewichen werden. 3Abweichungen nach 
Satz 2 sind der Landeszentrale anzuzeigen. 
 
Art. 29 Auskunftspflicht, Aufzeichnungs-
pflicht, Archivierung 
 
(1) 1Jeder Anbieter von Rundfunksendungen 
hat am Ende seiner Sendezeit Namen und 
Anschrift des Anbieters und den verantwort-
lichen Redakteur zu benennen; der verant-
wortliche Redakteur muss seinen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland haben 
und gerichtlich unbeschränkt zur Ver-
antwortung gezogen werden können. ²Un-
beschadet der Informationspflicht nach § 9 
Abs. 1 des Rundfunkstaatsvertrags sind die 
unmittelbaren und mittelbaren Inhaber- und 
Beteiligungsverhältnisse des Anbieters der 
Landeszentrale mitzuteilen und von dieser 
bei berechtigtem Interesse auf schriftliches 
Verlangen bekannt zu geben; dies gilt auch 
für die Beteiligung stiller Gesellschafter und 
bestehende Treuhandverträge. 3Mitzuteilen 
ist auch, wenn ein Anbieter mit einem ande-
ren Unternehmen im Sinn von § 15 des 
Aktiengesetzes verbunden ist oder eine 
dritte natürliche oder juristische Person auf 
das Angebot des Anbieters maßgeblichen 
Einfluss nehmen kann. 4Jede beabsichtigte 
Änderung der nach den Sätzen 2 und 3 ge-
nannten Verhältnisse ist der Landeszentrale 
unaufgefordert mitzuteilen. 5Zur Mitteilung 
nach den Sätzen 2 bis 4 sind der Anbieter 
und die jeweils Beteiligten verpflichtet. 
6Werden die Verpflichtungen aus den Sätzen 
2 bis 4 nicht erfüllt, kann die Landeszentrale 
unbeschadet der Möglichkeit des Art. 26 
Abs. 5 die Einstellung des Sendebetriebs an-
ordnen. 7Zum Nachweis der Angaben nach 
den Sätzen 2 und 3 kann die Landeszentrale 
im Rahmen des Erforderlichen die Vorlage 
von Unterlagen verlangen. 8Auf Verlangen 
sind die Angaben nach den Sätzen 2 und 3 
der Landeszentrale gegenüber eidesstattlich 
zu versichern. 
 

(2) Jeder Anbieter hat seine Beiträge in Ton 
und Bild vollständig aufzuzeichnen und auf-
zubewahren; sie sind der Landeszentrale auf 
Verlangen kostenfrei zur Verfügung zu stel-
len. 
(3) 1Der Anbieter kann Aufzeichnungen 
nach Ablauf von zwei Monaten seit dem 
Tag der letzten Verbreitung löschen, wenn 
ihm keine Beanstandung oder Beschwerde 
gegen den Beitrag bekannt geworden ist. 
²Die Landeszentrale kann Abweichungen 
vorsehen.  
 
(4) Wer schriftlich glaubhaft macht, in sei-
nem Recht berührt zu sein, kann beim An-
bieter Einsicht in die Aufzeichnungen ver-
langen und auf eigene Kosten Mehrferti-
gungen herstellen. 
 
(5) Auf Verlangen sind der Landeszentrale 
die Aufzeichnungen zum Zweck der Archi-
vierung gegen Erstattung der Material- und 
Arbeitskosten zu überlassen. 
 
 

Vierter Abschnitt 
Pilotprojekte, Betriebsversuche 

 
Art. 30 Pilotprojekte, Betriebsversuche 
 
1Die Durchführung zeitlich befristeter Pilot-
projekte und Betriebsversuche mit neuen 
Techniken, Programmen und Telemedien ist 
zulässig. ²Die Landeszentrale kann hierfür 
Übertragungskapazitäten zur Nutzung zu-
weisen. 3Sie kann zur Durchführung des 
Pilotprojekts oder des Betriebsversuchs ab-
weichend von Art. 25 Abs. 1 mit der durch-
führenden Stelle des Pilotprojekts oder des 
Betriebsversuchs oder mit den Anbietern 
von Programmen, rundfunkähnlichen Diens-
ten und anderen Telemedien Vereinbarun-
gen abschließen. 4Im Rahmen von Pilotpro-
jekten oder Betriebsversuchen gelten für 
Rundfunkprogramme die Art. 4 Satz 2, Art. 
5 Abs. 1 bis 4, Art. 6 bis 9, 16 bis 18, 20, 24 
Abs. 1, Art. 25 Abs. 13, Art. 28 und 29 Abs. 
1 Satz 1, Abs. 2 und 3 dieses Gesetzes, für 
Telemedien die Bestimmungen des Rund-
funkstaatsvertrags und des Telemedienge-
setzes entsprechend. 
 
 
 

Fünfter Abschnitt 
Zuordnung technischer Übertragungs-

kapazitäten 
 

Art. 31 Genutzte Übertragungskapazi-
täten 
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1Der Landeszentrale stehen die technischen 
Übertragungskapazitäten (Frequenzen und 
Kanäle), die ihr bei In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes zur Ausstrahlung von Rundfunk-
programmen zugestanden haben, auch wei-
terhin zur Nutzung zu. ²Sie kann mit ande-
ren Rundfunkveranstaltern Vereinbarungen 
über die Übertragung der Nutzungsrechte 
schließen. 
 
Art. 32 Zuordnung neuer Übertragungs-
kapazitäten 
 
(1) Über die Zuordnung von dem Freistaat 
Bayern zustehenden neuen Übertragungs-
kapazitäten, deren Zuordnung bei In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes nicht geregelt war, 
einigt sich die Landeszentrale mit dem Bay-
erischen Rundfunk und dem ZDF sowie 
dem Deutschlandradio.  
 
(2) 1Kommt eine Einigung nach Abs. 1 Satz 
1 nicht zustande, entscheidet die Staatsregie-
rung über die Zuordnung. ²Maßgebende Ge-
sichtspunkte für diese Entscheidung sind 
 
 1. die Sicherung der Grundversorgung 

durch die Fernsehhauptprogramme der 
ARD und des ZDF sowie durch das 
Fernsehprogramm und durch Hörfunk-
programme des Bayerischen Rund-
funks, 
 

 2. die flächendeckende Versorgung im 
jeweiligen Verbreitungsgebiet mit den 
landesweiten und lokalen oder regio-
nalen Rundfunkprogrammen unter Trä-
gerschaft der Landeszentrale, 
 

 3. die Vielfalt des Programmangebots, 
insbesondere die Förderung von Mei-
nungsvielfalt und publizistischem 
Wettbewerb sowie die Berücksichti-
gung der Interessen von Minderheiten, 
deren Informationsmöglichkeiten auf 
Grund von Behinderungen oder 
sprachlichen Umständen eingeschränkt 
sind, durch das jeweilige Programm. 

 
 
 

 
Sechster Abschnitt 

Kabelanlagen 
 

Art. 33 Betrieb von Kabelanlagen 
 
(1) Betreiber einer Kabelanlage ist, wer be-
rechtigt ist, über die Kabelanlage, insbeson-
dere über die Signalaufbereitungsanlage, zu 
verfügen. 

 
(2) 1Der Betreiber einer Kabelanlage, die der 
Verbreitung oder Weiterverbreitung von 
Rundfunkprogrammen oder Telemedien 
nach § 2 Abs. 1 Sätze 3 und 4 des Rund-
funkstaatsvertrags in 10 oder mehr Wohn-
einheiten dient, hat der Landeszentrale den 
Betrieb einen Monat vor Betriebsbeginn an-
zuzeigen. ²Der Betreiber einer Kabelanlage 
mit einer Kapazität von mehr als 15 Kanä-
len, an die mehr als 5 000 Wohneinheiten 
angeschlossen sind, hat auf Anforderung der 
Landeszentrale einen Fernsehkanal unent-
geltlich zur Verfügung zu stellen. 3Das Glei-
che gilt bei Kabelanlagen mit mindestens 20 
Hörfunkkanälen, an die mehr als 50 000 
Wohneinheiten angeschlossen sind, für die 
unentgeltliche Zur-Verfügung-Stellung 
eines Hörfunkkanals. 4Kanäle nach den 
Sätzen 2 und 3 sind vorrangig für Angebote 
nach Art. 3 Abs. 5 Satz 2 sowie für lokale 
oder regionale Angebote zu nutzen. 
 
Art. 34 (aufgehoben) 
 
Art. 35 Weiterverbreitung 
 
(1) 1Unbeschadet der Regelungen in § 51b 
Abs. 1 und 2 des Rundfunkstaatsvertrags ist 
die zeitgleiche und unveränderte Weiterver-
breitung von Rundfunkprogrammen in Ka-
belanlagen zulässig bei 
 
 1. terrestrisch verbreiteten Rundfunkpro-

grammen, soweit sie im gesamten Be-
reich einer Kabelanlage oder im ge-
samten Bereich eines technisch ab-
grenzbaren Teils einer Kabelanlage mit 
durchschnittlichem Antennenaufwand 
allgemein empfangen werden können 
(ortsübliche Empfangbarkeit), 

 
 2. bundesweit herangeführten inländi-

schen Rundfunkprogrammen, die 
rechtmäßig veranstaltet werden, 

 
 3. Fernsehprogrammen, die in einem 

anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union rechtmäßig veranstaltet 
werden, 

 
 4. Fernsehprogrammen, die in Europa 

rechtmäßig und entsprechend den Be-
stimmungen des europäischen Über-
einkommens über das grenzüberschrei-
tende Fernsehen veranstaltet werden, 

 
 5. ausländischen Programmen, die nicht 

unter die Nrn. 3 und 4  fallen, nicht der 
Umgehung der Grundsätze dieses Ge-
setzes dienen und die Ausgewogenheit 
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der inländischen Programme nicht er-
heblich stören sowie den Betroffenen 
eine ausreichende Gegendarstellungs-
möglichkeit oder ein ähnliches Recht 
eingeräumt ist und sachgerechte, um-
fassende und wahrheitsgemäße Infor-
mation gewährleistet ist. 

 
 
(2) Eine Weiterverbreitung nach Abs. 1 ist 
nur dann zulässig, wenn der Veranstalter 
oder Anbieter des Programms oder der 
Betreiber der Kabelanlage glaubhaft macht, 
dass der Weiterverbreitung Urheberrechte 
Dritter nicht entgegenstehen und die Lan-
deszentrale von Urheberansprüchen Dritter 
freistellt. 
 
(3) 1Der Betreiber der Kabelanlage hat die 
Weiterverbreitung einen Monat vor Beginn 
der Landeszentrale schriftlich anzuzeigen. 
2Die Weiterverbreitung nach Abs. 1 Nr. 5 
bedarf der Genehmigung durch die Landes-
zentrale. 3Sie kann vom Veranstalter des 
Rundfunkprogramms oder vom Betreiber 
der Kabelanlage beantragt werden. 4Die 
Genehmigung wird erteilt, wenn die Vor-
aussetzungen von Abs. 1 Nr. 5 erfüllt sind. 
 
(4) Die Landeszentrale kann die zeitver-
setzte oder unvollständige Weiterverbrei-
tung eines Programms mit Zustimmung des 
Veranstalters oder Anbieters genehmigen, 
wenn die Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 
erfüllt sind. 
 
Art. 36 Kanalbelegung in Breitband-
kabelnetzen 
 
(1) 1Solange in einer Kabelanlage Fernseh-
programme oder Telemedien in analoger 
Technik verbreitet werden, sind jedenfalls 
die auf gesetzlicher Grundlage für Bayern 
veranstalteten öffentlich-rechtlichen Fern-
sehprogramme, die beiden bundesweit ver-
breiteten reichweitenstärksten privaten Fern-
sehvollprogramme jeweils mit dem Fenster-
programm nach Art. 3 Abs. 3, ein lokales 
oder regionales Fernsehangebot, vier weitere 
private Fernsehprogramme und ein Teleme-
dium einzuspeisen. 2Die Belegung mit den 
in Satz 1 genannten vier weiteren privaten 
Fernsehprogrammen und einem Telemedium 
insbesondere unter Berücksichtigung 
 
1. des Beitrags des jeweiligen Programms 

oder Telemediums zur Vielfalt, 
 
 2. des lokalen und regionalen Bezugs des 

Programms oder Telemediums und des 
Bezugs zu Bayern, 

 
3. die Interessen der Teilnehmer 
 
sowie weitere Einzelheiten regelt die Lan-
deszentrale durch Satzung. 3Im Übrigen 
entscheidet der Betreiber der Kabelanlage 
über die Belegung unter Beachtung der in 
Satz 2 Nrn. 1 bis 3 genannten Kriterien. 
4Hält der Betreiber der Kabelanlage nach 
Feststellung der Landeszentrale die vorge-
gebenen Kriterien nicht ein oder verletzt er 
infolge der Umwandlung eines analog ge-
nutzten Kanals Belange des Rundfunks, 
entscheidet die Landeszentrale nach Setzung 
einer angemessenen Frist unmittelbar. 
 
(2) Solange in einer Kabelanlage Hörfunk-
programme in analoger Technik verbreitet 
werden, sind jedenfalls die auf gesetzlicher 
Grundlage für Bayern veranstalteten Pro-
gramme in ihrem jeweiligen bestimmungs-
gemäßen Versorgungsgebiet einzuspeisen.  
 

(3) Die Übertragungspflichten werden re-
gelmäßig alle drei Jahre, erstmals zum 30. 
Juni 2009 entsprechend Art. 31 Abs. 1 der 
Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 
über den Universaldienst und Nutzerrechte 
bei elektronischen Kommunikationsnetzen 
und -diensten – Universaldienstrichtlinie 
(ABl EG Nr. L 108 S. 51) überprüft. 
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Siebter Abschnitt 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
Art. 37 Strafbestimmung, Ordnungs-
widrigkeiten 
 
(1) 1Für Anbieter bundesweit verbreiteter 
Programme findet § 49 des Rundfunkstaats-
vertrags Anwendung. 2Mit Geldbuße bis zu 
fünfhunderttausend Euro kann belegt wer-
den, wer als Anbieter landesweit, regional 
oder lokal verbreiteter Programme vorsätz-
lich oder fahrlässig einen der in § 49 Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 bis 10, Nr. 15 erster Halbsatz, 
Nrn. 18 bis 23 und Satz 2 Nr. 5 des Rund-
funkstaatsvertrags in Verbindung mit Art. 7, 
8, 9 und 20 bezeichneten Verstöße begeht, 
wer als Anbieter landesweit verbreiteter 
Fernsehprogramme vorsätzlich oder fahrläs-
sig einen der in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 15 
zweiter und dritter Halbsatz, Nrn. 16 und 17 
des Rundfunkstaatsvertrags bezeichneten 
Verstöße begeht und wer als Anbieter lan-
desweiter, regionaler oder lokaler Hörfunk-
programme den in § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 16 
des Rundfunkstaatsvertrags bezeichneten 
Verstoß begeht. 3Mit Geldbuße bis zu 
500.000 Euro kann belegt werden, wer als 
Anbieter regional und lokal verbreiteter 
Fernsehprogramme vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
zweiter Halbsatz bei der Einfügung von 
Werbung und Teleshopping-Spots in Sen-
dungen natürliche Unterbrechungen im 
Ablauf der Sendung und die Länge der Sen-
dung nicht berücksichtigt und entgegen Art. 
8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 zweiter Halbsatz Tele-
shopping-Fenster nicht klar als solche kenn-
zeichnet. 4Die §§ 23 und 24 des Jugendme-
dienschutz-Staatsvertrags finden Anwen-
dung.  
 
(2) 1Mit Geldbuße bis zu 50 000 € kann be-
legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. ohne Genehmigung der Landeszentrale 

nach Art. 26 Rundfunkprogramme ver-
anstaltet oder verbreitet, 

 
2. entgegen Art. 25 Abs. 1 Satz 4 oder 

Art. 29 Abs. 1 Sätze 2 und 3 oder ent-
gegen Art. 29 Abs. 1 Satz 4 in Verbin-
dung mit Art. 29 Abs. 1 Sätze 2 und 3 
Mitteilungen nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig macht, 

 
 3. entgegen Art. 29 Abs. 2 seine Beiträge 

nicht vollständig in Ton und Bild auf-
zeichnet oder Aufzeichnungen ent-
gegen Art. 29 Abs. 3 löscht, 

 
4. entgegen Art. 33 Abs. 2 Satz 1 den Be-

trieb einer Kabelanlage nicht oder nicht 
rechtzeitig der Landeszentrale anzeigt 
oder 

 
5. entgegen Art. 35 Abs. 3 Satz 1 die 

Weiterverbreitung nicht oder nicht 
rechtzeitig der Landeszentrale anzeigt 
oder ohne Genehmigung der Landes-
zentrale nach Art. 35 Abs. 3 Satz 2 
Rundfunkprogramme weiterverbreitet. 

 
(3) Geldbußen, die nach den Absätzen 1 und 
2 festgesetzt werden, stehen der Landeszen-
trale für ihre Aufgaben nach Art. 11 Satz 2 
Nrn. 9 bis 11, 13 und 15 zu. 
 
Art. 38 Verjährung 
 
1Für die Verjährung der Verfolgung von 
Taten, die durch Sendungen strafbaren In-
halts im Rundfunk begangen werden, gelten 
Art. 14 Abs. 1 Sätze 1 und 2 Nrn. 1 und 3 
des Bayerischen Pressegesetzes sinngemäß. 
2Die Verfolgung der in Art. 37 Abs. 1 und 2 
genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in 
sechs Monaten. 3Der Lauf der Frist beginnt 
mit der Sendung. 4Mit der Wiederholung der 
Sendung beginnt die Frist von neuem. 
 
Art. 39 Keine aufschiebende Wirkung 
 
Anfechtungsklagen gegen den Erlass dring-
licher Anordnungen des Präsidenten nach 
Art. 15 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 haben keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
Art. 40 Verweisungen 
 
Die in diesem Gesetz enthaltenen Verwei-
sungen betreffen die genannten Vorschriften 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Art. 41 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-
Treten, Übergangsregelungen, Zuständig-
keitsregelung 
 
(1) 1Dieses Gesetz tritt am 1. Dezember 
1992 in Kraft∗. ²Gleichzeitig tritt das Gesetz 
über die Erprobung und Entwicklung neuer 
Rundfunkangebote und anderer Medien-
dienste in Bayern (Medienerprobungs- und -
entwicklungsgesetz - MEG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 8. Dezember 

                         
∗ Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Ge-
setzes in der ursprünglichen Fassung vom 24. 
November 1992 (GVBl S. 584). Der Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der späteren Änderungen ergibt sich 
aus den jeweiligen Änderungsgesetzen. 
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1987 (GVBl S. 431, BayRS 2251-4-K) au-
ßer Kraft. 
 
(2) 1Nach dem Medienerprobungs- und -ent-
wicklungsgesetz erteilte Genehmigungen für 
Anbieter bleiben bestehen. ²Laufende Ge-
nehmigungsverfahren sind nach neuem 
Recht fortzusetzen. 3Die Landeszentrale 
kann die Genehmigungsdauer von Verein-
barungen über die Nutzung solcher Frequen-
zen, über deren Nutzung bereits nach altem 
Recht zum zweiten Mal entschieden worden 
ist, auf die Dauer von bis zu acht Jahren ver-
längern. 
 
(3) Zuständige Behörde nach § 9 Abs. 2 
Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrags für den 
Bereich dieses Gesetzes ist die Staatskanz-
lei. 
 
(4) Art. 24 Abs. 3 findet bis zum Ablauf 
der jeweiligen Genehmigung, jedenfalls bis 
zum 1. August 2005 keine Anwendung auf 
die am 1. August 2003 genehmigten Beteili-
gungen von politischen Parteien und Wäh-
lergruppen an einem Anbieter und auf be-
stehende Treuhandverhältnisse und stille 
Beteiligungen von politischen Parteien und 
Wählergruppen. 
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